
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1993/9/14 14Os122/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1993

Norm

StGB §35

Rechtssatz

Unabhängig davon, ob der Täter damit rechnen konnte, daß er im berauschten Zustand strafbare Handlungen

begehen werde, begründet exzessiver Alkoholgenuß einen Vorwurf, der die dadurch bedingte Herabsetzung der

Zurechnungsfähigkeit aufwiegt.
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